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Didaktischer Hinweis:
Titelseite mit Thema 
Seite 2:  Kopieren und ausschneiden
Seite 3:  Einkleben
Seite 4:  Kontrolle und Ergebnissicherung

AUFGABEN

•	 Lese die Texte und Ämterbezeichnungen 
 aufmerksam durch.

•	 Schneide	die	Textstücke,	Ämter	und	
 Fotos aus.

•	 Suche	den	richtigen	Platz	für	den	jewei-
 ligen Text-/Ämterkasten und klebe ihn 
 in das Organigramm.

•	 Überlege:	Kritiker	nennen	den	Bundes-
	 präsidenten	„von	Kanzlers	Gnaden“.

•	 besteht	aus	
den	politisch

en	Ver-

	 tretern	der	1
6	Bundeslän

der

•	 je	mehr	Einwohner	ein	Bu
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•	 die	Mitglieder	werden	nicht	
vom		

	 Volk	gewählt,	sonder
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	 den	Landesr
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undesrat	wirken	die		

	 Bundeslände
r	bei	der	Gesetzge-

	 bung	des	Bu
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EU-

 Angelegenheiten mit

•	 fünfthöchstes	Amt•	 oberster	Verfassungshüter
•	 prüft	auf	Antrag,	ob		
	 Gesetze	im	Einklang	mit		
	 dem	Grundgesetz	sind
•	 das	BVG	ist	von	allen		
	 anderen	Verfassungs-
	 organen	unabhängig	
 

•	bekleidet	das	zweithöchste		 Amt im Staat•	repräsentiert	den	Deutschen			 Bundestag	nach	außen•	organisiert	und	leitet			 die	Sitzungen	im	Parlament

•	„Deutscher	Bundestag“		
	 ist	der	Name	des		deut-
 schen Parlaments
•	die	Mitglieder	(Abgeord-		 nete)	sind	auf	vier	Jahre			 gewählt
•	die	wichtigsten	Aufgaben			 sind	die	Kontrolle	der		
	 Regierung,	die	Gesetz-
	 gebung,	die	Wahl	der	
	 Richter	am	BVG	und	die			 Mitwirkung	bei	der	
	 Bundespräsidentenwahl
 

•	 vierthöchs
tes	Staatsam

t

•	 ist	der	Ste
llvertreter	de

s		

	 Bundespräsi
denten

•	 wird	nicht	gew
ählt,	sondern

		

	 die	Ministerpräsid
enten	der		

	 Bundeslände
r	wechseln	sich

	

	 im	Jahresrhyth
mus	in	der		

	 Ausübung	d
ieses	Amtes	ab

•	 die	Regierung	leitet	den		 Staat
•	 die	Mitglieder	einer	Regie-		 rung	nennt	man	„Kabinett“•	 die	Regierung	berät			 regelmäßig	über	die			 Innen-	und	Außenpolitik			 und	fällt	Entscheidungen•	 kann	Gesetze	vorschlagen,			 über	die	im	Parlament			 beraten	wird•	 der	Regierungschef	ist	der			 Kanzler	und	gehört	i.d.R.			 der	stärksten	Partei	an

•	 wählt	alle	5	Jahre	den		
	 Bundespräsidenten
•	 besteht	aus	den	Abge-	
	 ordneten	des	Bundes-
	 tags	und	genauso	
	 vielen		Vertretern	der		
	 Landesregierungen
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•	 höchstes	deutsches
	Staatsamt

•	 Kandidat	der	Regi
erungskoalition

•	 wird	von	der	Bundesve
rsammlung		

	 auf	fünf	Jahre	gewählt

•	 die	wichtigsten	Aufgaben	s
ind	

	 die	Vertretung	Deutsch
lands	gegen-

	 über	dem	Ausland	und	der	Ab-

	 schluss	von	Verträgen

•	 muss	seine	Zustimmung	zu	

	 Gesetzen	geben,	damit	diese	

	 gültig	werden

•	 ernennt	und	entläs
st	den	Kanzler		

	 und	die	Minister

•	 kann	Gefangene	begnadige
n
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Das wahlberechtigte Volk ab 18 Jahren
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Präsident des 
Bundesverfassungs-
gerichts

•	 höchstes	deutsches	Staatsamt
•	 Kandidat	der	Regierungskoalition
•	 wird	von	der	Bundesversammlung		
	 auf	fünf	Jahre	gewählt
•	 die	wichtigsten	Aufgaben	sind	
	 die	Vertretung	Deutschlands		 	
	 gegenüber	dem	Ausland	und	der		
	 Abschluss	von	Verträgen
•	 muss	seine	Zustimmung	zu	
	 Gesetzen	geben,	damit	diese		 	
	 gültig	werden
•	 ernennt	und	entlässt	den	Kanzler		
	 und	die	Minister
•	 kann	Gefangene	begnadigen

•	 besteht	aus	den	politischen	
	 Vertretern	der	16	Bundesländer
•	 je	mehr	Einwohner	ein	Bundesland		
	 hat,	desto	mehr	Vertreter	kann	es		
	 in	den	Bundesrat	entsenden
•	 die	Mitglieder	werden	nicht	vom		
	 Volk	gewählt,	sondern	gehören		
	 den	Landesregierungen	an
•	 durch	den	Bundesrat	wirken	die		
	 Bundesländer	bei	der	Gesetzge-
	 bung	des	Bundes	und	in	EU-
 Angelegenheiten mit

•	 wählt	alle	5	Jahre	den		
	 Bundespräsidenten
•	 besteht	aus	den	Abge-	
	 ordneten	des	Bundes-
	 tags	und	genauso	
	 vielen	Vertretern	der		
	 Landesregierungen

•	 die	Regierung	leitet	den		
 Staat
•	 die	Mitglieder	einer	Regie-	
	 rung	nennt	man	„Kabinett“
•	 die	Regierung	berät		
	 regelmäßig	über	die		
	 Innen-	und	Außenpolitik		
	 und	fällt	Entscheidungen
•	 kann	Gesetze	vorschlagen,		
	 über	die	im	Parlament		
	 beraten	wird
•	 der	Regierungschef	ist	der		
	 Kanzler	und	gehört	i.d.R.		
	 der	stärksten	Partei	an

•	bekleidet	das	zweithöchste		
 Amt im Staat
•	repräsentiert	den	Deutschen		
	 Bundestag	nach	außen
•	organisiert	und	leitet		
	 die	Sitzungen	im	Parlament

•	„Deutscher	Bundestag“		
	 ist	der	Name	des	
	 deutschen	Parlaments
•	die	Mitglieder	(Abgeord-	
	 nete)	sind	vom	Volk	auf	
	 vier	Jahre	gewählt
•	die	wichtigsten	Aufgaben		
	 sind	die	Kontrolle	der		
	 Regierung,	die	Gesetz-
	 gebung,	die	Wahl	der	
	 Richter	am	BVG	und	die		
	 Mitwirkung	bei	der	
	 Bundespräsidentenwahl
 

•	 vierthöchstes	Staatsamt
•	 ist	der	Stellvertreter	des		
	 Bundespräsidenten
•	 wird	nicht	gewählt,		sondern		
	 die	Ministerpräsidenten		
	 der	Bundesländer	wechseln		
	 sich	im	Jahresrhythmus	in		
	 der	Ausübung	dieses	
 Amtes ab

•	dritthöchstes	Staatsamt
•	bildet	die	Regierung	und	ist	deren	Chef
•	bestimmt	die	Richtlinien	der	Politik
•	wird	vom	Bundestag	für	vier	Jahre	gewählt
•	Abwahl	nur	nach	Antrag	eines	Viertels	aller	
	 Bundestagsabgeordneten	und	anschließender	
	 Neuwahl	eines	Kanzlers	(=	konstruktives	
	 Misstrauensvotum)

•	 fünfthöchstes	Amt
•	 oberster	Verfassungshüter
•	 prüft	auf	Antrag,	ob		
	 Gesetze	im	Einklang	mit		
	 dem	Grundgesetz	sind
•	 das	BVG	ist	von	allen		
	 anderen	Verfassungs-
	 organen	unabhängig	

 


